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     März 2013 

Wichtige Informationen für Sie als Steuerpflichtigen 

 

 

Hiermit möchten wir Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung 

informieren. 

 

Folgende Themen lesen Sie im Einzelnen: 

• Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung März 2013 und April 2013 

Unternehmer/Beteiligungen 

• Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Umlaufvermögen 

• Kurzfristige Einlage von Geld zur Vermeidung von Überentnahmen ist 

Gestaltungsmissbrauch 

• Absenkung der betrieblichen Nutzung eines PKW unter 10 % führt nicht zur 

Zwangsentnahme 

• Einzelhandelsgeschäft und Photovoltaikanlage sind kein einheitlicher Gewerbebetrieb 

• Begrenzung der 1 %-Regelung auf die Gesamtkosten bei einer Fahrzeugüberlassung von der 

Personengesellschaft an ihren Gesellschafter 
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32257 Bünde 
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• Positive Fortführungsprognose bleibt dauerhaft im Insolvenzrecht erhalten 

Umsatzsteuer 

• Umsatzsteuersonderregelung für Reisebüros gilt nicht für eigene Beförderungsleistungen 

des Reisebüros 

• Vorsteuerabzug eines gemischt genutzten Gebäudes setzt dessen ausdrückliche und 

zeitnah dokumentierte Zuordnung zum Unternehmensvermögen voraus 

Grundstückseigentümer 

• Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug von Beiträgen zur 

Instandsetzungsrückstellung 

• Eigenbedarfskündigung für berufliche Zwecke ist zulässig 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

• Telefonkosten können bei längerer Auswärtstätigkeit Werbungskosten sein 

• Auch bei nicht unerheblicher privater Mitbenutzung können die Aufwendungen für ein 

häusliches Arbeitszimmer abziehbar sein 

Sonstiges 

• Veranlagungswahlrecht von Ehegatten und Missbrauch von rechtlichen 

Gestaltungsmöglichkeiten 

 

 

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie einen Beratungstermin? Rufen Sie uns an oder senden Sie 

eine E-Mail. 

 

Wortmann & Scheidt, Steuerberater 



 

 

Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung März 2013 und April 2013 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.3.20131 10.4.20132 

Umsatzsteuer 11.3.20133 10.4.20134 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

11.3.2013 Entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 11.3.2013 Entfällt 

Ende der Zahlungsschonfrist bei 
Überweisung5 

obiger Steuerarten 

spätester Eingang eines Schecks6 beim 
Finanzamt 

14.3.2013 15.4.2013 

8.3.2013 5.4.2013 

Sozialversicherung7 26.3.2013 26.4.2013 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

 

1 
Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 
ohne Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 22.3.2013/24.4.2013) an die 
jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu 
beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

 

UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Umlaufvermögen 

Seit der Neuregelung des Schuldzinsenabzugs sind Schuldzinsen, deren Abzug nicht 
schon wegen privater Veranlassung ausgeschlossen ist, nicht abziehbar, wenn 
Überentnahmen getätigt worden sind. Eine Überentnahme ist der Betrag, um den die 
Entnahmen die Summe des Gewinns und der Einlagen des Wirtschaftsjahres übersteigen. 
Die nicht abziehbaren Schuldzinsen werden typisiert mit 6 % der Überentnahmen des 
Wirtschaftsjahres zuzüglich der Überentnahmen vorangegangener Wirtschaftsjahre und 
abzüglich der Beträge, um die in den vorangegangenen Wirtschaftsjahren der Gewinn 
und die Einlagen die Entnahmen überstiegen haben (Unterentnahmen), ermittelt. Der 
sich dabei ergebende Betrag, höchstens jedoch der um 2.050 € verminderte Betrag der 
im Wirtschaftsjahr angefallenen Schuldzinsen, ist dem Gewinn hinzuzurechnen. Von der 
Abzugsbeschränkung sind Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung von Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ausgenommen. 

Eine als Bauträgerin tätige OHG hatte beantragt, Schuldzinsen, die zur Finanzierung von 
Umlaufvermögen (fünf Grundstücke) gezahlt worden waren, auch von der 
Abzugsbeschränkung auszunehmen. 



 

 

Dies hat der Bundesfinanzhof abgelehnt. Die nicht abziehbaren Schuldzinsen sind nicht 
um den Zinsaufwand für die angeschafften und im Umlaufvermögen der OHG 
ausgewiesenen Grundstücke zu kürzen, weil der eindeutige Wortlaut des Gesetzes nur 
die Finanzierungskosten für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens privilegiert. 

Kurzfristige Einlage von Geld zur Vermeidung von Überentnahmen ist 
Gestaltungsmissbrauch 

Betriebliche Schuldzinsen sind nur beschränkt abziehbar, wenn Überentnahmen getätigt 
werden. Diese liegen vor, wenn die Entnahmen die Summe des Gewinns und der 
Einlagen des Wirtschaftsjahrs übersteigen. 

In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall hatte ein Arzt kurz vor Jahresende 
seine Überentnahmen dadurch mindern wollen, dass er hohe Einlagen auf sein 
betriebliches Bankkonto tätigte, die er wenige Tage später im neuen Jahr wieder 
entnahm. Dies wertete das Gericht als Gestaltungsmissbrauch und erkannte die Einlage 
nicht an. Die nicht abzugsfähigen Zinsen wurden ohne Berücksichtigung dieser Einlagen 
berechnet. 

Absenkung der betrieblichen Nutzung eines PKW unter 10 % führt nicht zur 
Zwangsentnahme 

Die Zuordnung von Wirtschaftsgütern zur Betriebs- oder Privatsphäre erfolgt in einer 
Dreiteilung nach der betrieblichen Nutzung wie folgt:  

• Beträgt sie mehr als 50 %, handelt es sich um notwendiges Betriebsvermögen, 

• bei einer betrieblichen Nutzung bis zu 10 % liegt notwendiges Privatvermögen vor. 

• Bei einer betrieblichen Nutzung dazwischen kann der Unternehmer wählen, welchem 
Bereich er es zuordnen will (sog. gewillkürtes Betriebsvermögen). Die Wahl erfolgt 
durch den Ausweis in der Buchführung. 

Die Grundsätze gelten auch für einen PKW. Beträgt die betriebliche Nutzung im Jahr der 
Anschaffung mehr als 10 % und wird er dem gewillkürtem Betriebsvermögen zugeordnet, 
wird er nicht deshalb in späteren Jahren notwendiges Privatvermögen, weil die 
betriebliche Nutzung unter 10 % sinkt. Er kann weiter als Betriebsvermögen behandelt 
werden. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Einzelhandelsgeschäft und Photovoltaikanlage sind kein einheitlicher 
Gewerbebetrieb 

Ein Unternehmer führte ein Einzelhandelsgeschäft und unterhielt gleichzeitig eine 
Photovoltaikanlage. Beides zusammen behandelte er als einen einheitlichen 
Gewerbebetrieb. Als wesentlich für diese Beurteilung hielt er, dass sich die 
Photovoltaikanlage auf dem Dach seines Betriebsgebäudes befand und die Einnahmen 
aus der Stromerzeugung nur ca. 1 % seines Gesamtumsatzes betrugen. 

Der Bundesfinanzhof ist dieser Auffassung nicht gefolgt. Mit den Produkten seines 
Einzelhandelsgeschäfts wendet sich der Unternehmer an Bewohner und Besucher der 
Gemeinde und stelle Waren und Dienstleistungen für den täglichen Bedarf zur Verfügung. 
Demgegenüber handelt es sich bei der Photovoltaikanlage um einen Herstellungsbetrieb 
zur Stromerzeugung. Dafür ist weder die Einrichtung eines Geschäftslokals noch der 
Einsatz von Werbung oder anderen Vertriebsaktivitäten erforderlich. Außerdem wird der 
gesamte in der Anlage erzeugte Strom nur an einen gesetzlich zur Abnahme 
verpflichteten Abnehmer verkauft. 

Die Tätigkeitsbereiche sind weder gleichartig noch ergänzen sie sich, Kunden- und 
Lieferantenkreise weisen keinerlei Überschneidungen auf, die verhältnismäßige 
Geringfügigkeit des Umsatzanteils ist unerheblich. Aus diesen Gründen ist nicht von 
einem einheitlichen Gewerbebetrieb auszugehen, selbst wenn sich das Betriebsergebnis 
aus nur einer Buchhaltung ableiten lässt und in einer Bilanz zusammengefasst worden 
ist. 



 

 

Begrenzung der 1 %-Regelung auf die Gesamtkosten bei einer 
Fahrzeugüberlassung von der Personengesellschaft an ihren Gesellschafter 

Der aus zwei Sozien bestehenden Gesellschaft wurde von einem Sozietätspartner ein 
hochpreisiger PKW entgeltlich zur Nutzung überlassen. Er trug sämtliche tatsächlich für 
das Fahrzeug entstehenden Kosten, die allerdings erheblich niedriger waren als der von 
ihm für die Überlassung vereinnahmte Mietzins. 

Die Sozietät überließ den PKW diesem Gesellschafter unentgeltlich zur privaten Nutzung. 
Der Wert der Nutzungsentnahme wurde auf der Basis der 1 %-Regelung ermittelt und 
nach der Billigkeitsregelung der Finanzverwaltung auf die Gesamtkosten des Fahrzeugs 
begrenzt. Als Gesamtkosten sah die Gesellschaft die tatsächlich dem Gesellschafter 
entstandenen Aufwendungen an. 

Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs sind aber nicht die Aufwendungen des 
Gesellschafters, sondern die der Gesellschaft entstandenen Aufwendungen Maßstab für 
die anzuwendende Billigkeitsregelung. 

Positive Fortführungsprognose bleibt dauerhaft im Insolvenzrecht erhalten 

Unternehmen, die kurzfristig nicht über genügend Liquidität verfügen, sind dann vor 
einer Insolvenzantragspflicht geschützt, wenn sie eine positive Fortführungsprognose 
haben, es sich nur um einen kurzfristigen Engpass handelt und sie mittelfristig wieder 
ausreichend liquide Mittel zur Verfügung haben werden. 

Dieser Ausnahmetatbestand war 2008 im Insolvenzrecht als Instrument zur Bekämpfung 
der Wirtschafts- und Finanzkrise befristet bis Ende 2013 eingeführt worden. Der 
Gesetzgeber hat nunmehr beschlossen, die Befristung aufzuheben und damit dauerhaft 
zu dem ursprünglich noch aus der Konkursordnung stammenden Instrument 
zurückzukehren. 

UMSATZSTEUER 

Umsatzsteuersonderregelung für Reisebüros gilt nicht für eigene 
Beförderungsleistungen des Reisebüros 

Setzt ein Reisebüro im Rahmen einer Pauschalreise, bei der es auch Leistungen anderer 
Unternehmer (z. B. Unterkunft, Verpflegung) in Anspruch nimmt, eigene Fahrzeuge ein, 
unterliegt die Beförderungsleistung der normalen Umsatzbesteuerung. Dies gilt auch für 
den Fall, dass die Beförderungsleistung und die sonstigen Leistungen eine einheitliche 
Leistung darstellen. Eigene Leistungen des Reisebüros unterliegen nicht der sog. 
Margenbesteuerung. Hierunter fallen nur Leistungen, die das Reisebüro von anderen 
Unternehmern bezieht (sog. Reisevorleistungen). 

(Quelle: Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union.) 

Vorsteuerabzug eines gemischt genutzten Gebäudes setzt dessen ausdrückliche 
und zeitnah dokumentierte Zuordnung zum Unternehmensvermögen voraus 

Ein Unternehmer kann die ihm von anderen Unternehmern in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer für die Herstellung oder den Erwerb eines Gebäudes nur dann als 
Vorsteuer abziehen, wenn und soweit er das Grundstück dem Unternehmensvermögen 
zuordnet. Diese Zuordnungsentscheidung muss er bereits bei Bezug der Leistung treffen. 
Außerdem muss er die Zuordnungsentscheidung zeitnah dokumentieren. Im Regelfall 
geschieht dies dadurch, dass der Unternehmer die Vorsteuer geltend macht.  

Spätestens mit der Umsatzsteuerjahreserklärung muss er seine Entscheidung 
dokumentieren. Gibt er die Umsatzsteuerjahreserklärung nicht bis zum 31.5. des 
Folgejahres ab und hat er auch nicht in einer früheren Umsatzsteuervoranmeldung die 
Zuordnungsentscheidung dokumentiert, gehört das Grundstück in vollem Umfang zum 
nichtunternehmerischen Bereich. Denn ohne nach außen dokumentierte 
Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen ist von einer Zuordnung zum 
nichtunternehmerischen Bereich auszugehen. 

Will der Unternehmer das Grundstück vermieten und auf die Steuerfreiheit der 
Vermietungsumsätze verzichten, um den Vorsteuerabzug geltend machen zu können, 
muss er die Vermietungsabsicht bereits in dem Zeitpunkt haben und durch objektive 



 

 

Anhaltspunkte belegen, in dem er die zum Vorsteuerabzug berechtigende Leistung 
bezieht. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER 

Werbungskosten- oder Betriebsausgabenabzug von Beiträgen zur 
Instandsetzungsrückstellung 

Der Bundesfinanzhof hat bestätigt, dass Beiträge zur Instandsetzungsrückstellung (auch 
Instandhaltungsrücklage genannt) erst dann als Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
abgezogen werden können, wenn die Verwaltung sie tatsächlich für die Erhaltung des 
gemeinschaftlichen Eigentums verausgabt. 

Wohnungseigentümergemeinschaften müssen für zukünftige Instandsetzungen eine 
Rückstellung bilden und darauf einzahlen. Befindet sich eine Eigentumswohnung im 
Betriebsvermögen eines bilanzierenden Unternehmens, sind die Anteile des 
Unternehmers an der Instandsetzungsrückstellung in vollem Umfang zu aktivieren. Erst 
Entnahmen aus der Rückstellung sind steuerlich zu berücksichtigen. 

Eigenbedarfskündigung für berufliche Zwecke ist zulässig 

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Vermieter eine Mietwohnung wegen 
Eigenbedarfs auch dann kündigen dürfen, wenn sie die Wohnung ausschließlich für 
berufliche Zwecke nutzen wollen. 

In dem entschiedenen Fall hatte der Hausbesitzer einem seiner Mieter gekündigt, weil 
seine Ehefrau ihre Anwaltskanzlei in die Wohnung verlegen wollte. 

Der Vermieter habe ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses 
auch dann, wenn er die Wohnung ausschließlich für seine berufliche Tätigkeit oder die 
eines Familienangehörigen nutzen will. Dieses ist durch die verfassungsrechtlich 
geschützte Berufsfreiheit nicht geringer zu beurteilen als der Eigenbedarf des Vermieters 
zu Wohnzwecken. Dies gilt nach Ansicht des Gerichts umso mehr, wenn sich die selbst 
genutzte Wohnung des Vermieters und die bisher vermietete Wohnung in demselben 
Haus befinden. 

ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Telefonkosten können bei längerer Auswärtstätigkeit Werbungskosten sein 

Kosten für Telefongespräche, die während einer Auswärtstätigkeit von mindestens einer 
Woche Dauer anfallen, können als Werbungskosten abzugsfähig sein. Das hat der 
Bundesfinanzhof entschieden. 

Ein Marinesoldat führte während eines längeren Auslandseinsatzes an den Wochenenden 
15 Telefonate mit seiner Lebensgefährtin und Angehörigen für insgesamt 252 €. Die 
Kosten machte er vergeblich in seiner Einkommensteuererklärung als Werbungskosten 
geltend. 

Zwar sind Kosten für private Telefonate mit Angehörigen und Freunden regelmäßig 
steuerlich unbeachtliche Kosten der privaten Lebensführung. Nach einer mindestens 
einwöchigen Auswärtstätigkeit lassen sich die notwendigen privaten Dinge aber aus der 
Ferne nur durch über den normalen Lebensbedarf hinausgehende Mehrkosten regeln. Die 
dafür anfallenden Aufwendungen können deshalb abweichend vom Regelfall beruflich 
veranlasster Mehraufwand sein. 

Auch bei nicht unerheblicher privater Mitbenutzung können die Aufwendungen 
für ein häusliches Arbeitszimmer abziehbar sein 

Die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung 
dürfen grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten angesetzt werden. 
Dieses Abzugsverbot gilt nicht, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In diesem Fall wird die Höhe der abzugsfähigen 
Aufwendungen auf 1.250 € begrenzt. Die betragsmäßige Beschränkung gilt nicht, wenn 
das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Betätigung bildet. 



 

 

Nach bisheriger Auffassung der Finanzverwaltung war der Abzug der Aufwendungen für 
ein häusliches Arbeitszimmer nur möglich, wenn das Zimmer nahezu ausschließlich 
beruflichen oder betrieblichen Zwecken diente. Bei gemischter (privater und beruflicher) 
Nutzung kam wegen des sog. Aufteilungsverbots ein Abzug nicht in Frage. Nachdem der 
Bundesfinanzhof seine Rechtsprechung zur Beurteilung gemischt veranlasster 
Aufwendungen geändert hat, kommt nach einem Urteil des Niedersächsischen 
Finanzgerichts auch bei Aufwendungen für ein Arbeitszimmer eine Aufteilung in Betracht, 
sofern der Charakter als „Arbeitszimmer“ trotz privater Mitbenutzung zu bejahen ist. 
Nach diesem Urteil sind Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer auch bei einer 
gemischten Nutzung teilweise abziehbar, wenn das Arbeitszimmer büromäßig 
eingerichtet ist und eine Aufteilung der Aufwendungen zumindest im Schätzungswege 
möglich ist. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Hinweis: Etliche Finanzgerichte mussten sich in den letzten Jahren mit der Frage 
auseinandersetzen, ob und unter welchen Voraussetzungen Aufwendungen für ein 
Zimmer steuerlich berücksichtigt werden können, wenn das Zimmer nicht nur beruflichen 
Zwecken diente, sondern auch in erheblichem Umfang privat mitgenutzt wurde. Die 
Gerichte kamen dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen. Letztendlich kann nur der 
Bundesfinanzhof Klarheit schaffen. Es sind einige Revisionen anhängig. 

SONSTIGES 

Veranlagungswahlrecht von Ehegatten und Missbrauch von rechtlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten 

Eine Witwe war zu Lebzeiten mit ihrem Ehemann für die Jahre 1988 bis 1991 
zusammenveranlagt worden. Über den Nachlass des verstorbenen Ehemannes wurde 
1996 ein Konkursverfahren eröffnet und 2004 aufgehoben. Im Jahr 2001 änderte das 
Finanzamt die Einkommensteuerbescheide für die Jahre 1988 bis 1991, was zu geringen 
Erstattungen führten. 

Die Witwe legte Einspruch gegen die Steuerbescheide ein und beantragte getrennte 
Veranlagungen, die nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu einer erheblichen 
Erstattung führten. Während Finanzverwaltung und Finanzgericht den Antrag ablehnten, 
bestätigte der Bundesfinanzhof die Möglichkeit der nachträglichen getrennten 
Veranlagung, die in der Form allerdings nur noch bis zum Veranlagungszeitraum 2012 
gilt. 

Ab Veranlagungszeitraum 2013 wird die Wahl der Veranlagungsart für den 
entsprechenden Veranlagungszeitraum durch Angabe in der Steuererklärung bindend und 
kann innerhalb eines Veranlagungszeitraums nur noch geändert werden, wenn: 

• ein die Ehegatten betreffender Steuerbescheid aufgehoben, geändert oder berichtigt 
wird und 

• die Änderung bis zur Bestandskraft des Änderungs- oder Berichtigungsbescheides 
schriftlich oder elektronisch mitgeteilt oder zur Niederschrift erklärt worden ist und 

• sich bei Änderung der Veranlagungsart insgesamt weniger Steuern ergeben. Dabei ist 
die Einkommensteuer der einzeln veranlagten Ehegatten zusammenzurechnen. 

 

 


